
 

 

Vereinfachter Spendennachweis für Spenden bis zur Höhe von 200 € an den 

Verein „Goldimplantation zur Gelenkbehandlung und Schmerztherapie e. V.“ 

 

Bei Spenden bis zu 200 Euro je Zahlung dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem 
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem 
Finanzamt. 

Empfänger der Spende:  
„Goldimplantation zur Gelenkbehandlung und Schmerztherapie e.V., Gödekeweg 8, 30419 
Hannover“ 

Bankverbindung: Sparkasse Hannover  
IBAN: DE11 2505 0180 0910 2923 29 
BIC-/SWIFT-Code//: SPKHDE2HXXX 

Höhe der Spende: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

Zeitpunkt / Datum der Spende: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

„Goldimplantation zur Gelenkbehandlung und Schmerztherapie e.V.“ ist wegen der 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege 
nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Hannover-Nord, Steuer-Nr. 25/206/56977, 
vom 27.05.2019 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 
befreit. „Goldimplantation zur Gelenkbehandlung und Schmerztherapie e.V.“ ist berechtigt, 
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge auszustellen. 

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO 
wurde vom Finanzamt Hannover-Nord, Steuer-Nr. 25/206/56977 mit Bescheid vom 
27.05.2019 gesondert festgestellt. Wir verfolgen das Ziel, die Gesundheitssituation 
gelenkkranker Menschen zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, fördert der Verein die 
Verbreitung einer speziellen Heilmethode in der Humanmedizin: der Goldimplantation. Der 
Verein wirkt im Besonderen darauf hin, dass zukünftig die gesetzlichen Krankenkassen und 
die privaten Krankenversicherungen die Behandlungskosten der Goldimplantation als 
Standardleistung übernehmen. 

Goldimplantation zur Gelenkbehandlung und Schmerztherapie e.V. 

Der Vorstand 
 


